
S A T Z U N G eines gemeinnützigen, eingetragenen Vereins

Verein zur Förderung stabiler Begleitung von werdenden Eltern sowie Eltern mit Kindern in prekären 
Lebenssituatonenn

§ 1 Name, Sitz und Geschäfssahr des Vereins

1n Der Verein führt den Namen „Kielraum“. 
2n Der Verein hat seinen Sitz in Aurich, soll beim Amtsgericht Aurich in das Vereinsregister 

eingetragen werden und führt dann den Zusatz "en Vn"n
3n Der Verein wurde am 16n03n2022 gegründetn
4n Der Verein ist politsch, ethnisch und konfessionell neutraln
5n Das Geschäfssahr des Vereins ist das Kalendersahrn 
6n Der Verein verfolgt ausschließlich und unmitelbar gemeinnützige Zwecke in Sn dn Abschnits 

"Steuerbegünstgte Zwecke" der Abgabenordnungn

§ 2 Zweck des Vereins 

1n Der Zweck des Vereins sind Bildung, Begleitung und Unterstützung von werdenden Eltern 
sowie von Eltern mit Kindern in prekären Lebenssituatonen und/oder mit 
Unterstützungsbedarfenn 
an Der Vereinszweck wird verwirklicht, indem der Verein für die unter 1 genannte 

Zielgruppe ein Pilotprosekt auf den Weg bringt und wenn möglich etabliert: das Angebot 
einer festen, ortsgebundenen Eltern-/Kind-Einrichtungn 

bn Vereinszweck ist darüber hinaus, in dieser Einrichtung die erwachsene Zielgruppe durch 
Bildung und Begleitung zu stärken und ihre Kinder von Beginn der Schwangerschaf an 
kognitv und emotonal zu fördernn

cn Der Satzungszweck wird zudem verwirklicht durch die Beschafung von Miteln zur 
Förderung der Aufgaben unter 1nan und 1nbn 

Der Verein legt bei Gründung nicht fest, ob die unter 1nan genannte Einrichtung an ein 
bestehendes Haus wie eine Kindertagesstäte mit Krippe und Kindergarten als weiteres 
Modul – dann unter der Trägerschaf Driter – angedockt werden soll oder ob er in eigener 
Trägerschaf eine feste Einrichtung etablieren willn Auch für das Bildungs- und 
Begleitungsangebot, siehe 1nbn, wird die Trägerschaf vorerst nicht festgelegtn

2n Der Verein ist selbstlos tätgg er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschafliche
Zwecken

3n Mitel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werdenn
4n Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Miteln des Vereinsn
5n Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaf fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstgt werdenn Ehrenamtlich tätge 
Personen haben nur Anspruch auf Ersatz nachgewiesener Auslagenn
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§ 3 Erwerb der Mitgliedschaf

1n Mitglied des Vereins kann sede natürliche und suristsche Person werdenn Über den
schriflichen Aufnahmeantrag entscheidet abschließend der Vorstandn

an Aktve Mitglieder sind die direkt und persönlich im Verein mitwirkenden Mitgliedern 
bn Fördermitglieder unterstützen den Verein fnanzielln Sie beteiligen sich nicht direkt am 

Vereinslebenn Ein Stmmrecht steht ihnen nicht zun Die Teilnahme an sämtlichen 
Veranstaltungen des Vereins und der Mitgliederversammlung ist ihnen gleichwohl 
eröfnetn

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaf

1n Die Mitgliedschaf endet
a) mit dem Tod des Mitglieds,
b) durch freiwilligen Austrit,
c) durch Streichung von der Mitgliederliste,
d) durch Ausschluss aus dem Verein,
e) bei suristschen Personen durch deren Aufösungn

Der freiwillige Austrit erfolgt durch schrifliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des 
Vorstandsn Er ist nur zum Schluss eines Kalendersahrs unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von einem Monat zulässign Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der 
Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des 
Beitrags im Rückstand istn Die Streichung ist dem Mitglied schriflich mitzuteilenn Ein Mitglied 
kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich verstoßen hat, durch Beschluss der 
Mitgliederversammlung aus dem Verein ausgeschlossen werdenn Vor der Beschlussfassung 
ist dem Mitglied Gelegenheit zu geben, sich persönlich zu rechtertgenn Eine etwaige 
schrifliche Stellungnahme des Betrofenen ist in der Mitgliederversammlung zu verlesenn

Bei Beendigung der Mitgliedschaf, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle Ansprüche aus 
dem Mitgliedsverhältnisn Eine Rückgewähr von Beiträgen, Spenden oder sonstgen 
Unterstützungsleistungen ist grundsätzlich ausgeschlossenn Der Anspruch des Vereins auf 
rückständige Beitragsforderungen bleibt hiervon unberührtn 

§ 5 Mitgliedsbeiträge

1n Von den Mitgliedern werden Beiträge erhobenn 
2n Die Höhe des Jahresbeitrags und dessen Fälligkeit werden von der Mitgliederversammlung 

bestmmtn 
3n Ehrenmitglieder sind von der Beitragspficht befreitn

§ 6 Organe des Vereins

1n Die Mitgliederversammlung
2n Der Vorstand
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§ 7 Der Vorstand

1n Der Vorstand in Sn dn § 26 BGB besteht aus
an dem 1n Vorsitzenden/der 1n Vorsitzenden,
bn zwei stellvertretenden Vorsitzenden,
cn dem Schrifführer/der Schrifführerin,
dn dem Kassenwart/der Kassenwartn,
en bis zu vier Beisitzenden

2n Der Vorstand führt die laufenden Geschäfe des Vereinsn Er kann sich eine Geschäfsordnung 
geben und besondere Aufgaben unter seinen Mitgliedern verteilen und Ausschüsse für deren
Bearbeitung einsetzenn

3n Der Vorstand kann die Einrichtung eines Beirats beschließenn
4n Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich von einem Mitglied des

Vorstands vertretenn
5n Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist unzulässign

 § 8 Amtsdauer des Vorstands

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren, vom Tage der 
Wahl an gerechnet, gewähltn Er bleibt sedoch bis zur Neuwahl des Vorstands im Amtn Scheidet ein
Mitglied des Vorstands während der Amtsperiode aus, so wählt der Vorstand ein Ersatzmitglied 
aus den Reihen der Vereinsmitglieder für die restliche Amtsdauer des/der Ausgeschiedenenn

§ 9 Beschlussfassung des Vorstands

1n Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungenn Die/Der 
Vorsitzende oder zweite Vorsitzende beruf sie schriflich, telefonisch oder digital einn 

2n Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfe der Vorstandsmitglieder, 
darunter die/der erste Vorsitzende oder eine/einer der stellvertretenden Vorsitzenden, 
anwesend sindn Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen 
gültgen Stmmenn Bei Stmmengleichheit entscheidet die Stmme der Sitzungsleitungn

3n Die Vorstandssitzung leitet die/der erste Vorsitzende, bei deren/dessen Abwesenheit 
eine/einer der stellvertretenden Vorsitzendenn Die Beschlüsse des Vorstands sind zu 
Beweiszwecken zu protokollieren und von der Sitzungsleitung zu unterschreibenn 

4n Ein Vorstandsbeschluss kann auf schriflichem Wege, digital oder telefonisch gefasst
werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustmmung zu der zu beschließenden
Regelung erklärenn

5n Satzungsänderungen, die vom Registergericht, dem Finanzamt oder anderen Behörden 
gefordert werden, kann der Vorstand wirksam auch ohne Beschluss der 
Mitgliederversammlung vornehmenn

§ 10 Die Mitgliederversammlung

1n Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten
zuständig:
an Inhaltliche Begleitung  der Prosektarbeitn
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bn Entgegennahme des Jahres- und Rechenschafsberichts des Vorstandsg Entlastung des 
Vorstandsn

cn Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit des Jahresbeitragsn
dn Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandsn
en Beschlussfassung über Änderungen der Satzung und über die Aufösung des

Vereinsn
fn Jährliche Wahl oder Bestätgung der Kassenprüfer (sie dürfen weder dem Vorstand noch 

einem vom Vorstand berufenen Gremium angehören und nicht Angestellte des Vereins 
sein)n

gn Ernennung von Ehrenmitgliedernn

§ 11 Die Einberufung der Mitgliederversammlung

1n Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal, soll die ordentliche 
Mitgliederversammlung statindenn 

2n Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen durch schrifliche 
Benachrichtgung unter Angabe der Tagesordnung einberufenn Die Frist beginnt mit dem auf 
die Absendung der Einladung folgenden Werktagsn Das Einladungsschreiben gilt als dem 
Mitglied zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein schriflich bekannt
gegebene Adresse gerichtet istn 

3n Die Tagesordnung setzt der Vorstand festn Sie enthält mindestens die Punkte
an Bericht des Vorstandsn
bn Bericht des Kassenwarts/der Kassenwartnn
cn Bericht der Kassenprüferg Darlegung der ordnungsgemäßen Verbuchung von 

Rechnungsbelegen und der Mitelverwendungg Feststellen des Kassenbestands des 
abgelaufenen Kalendersahrs (die Prüfung erstreckt sich nicht auf die Zweckmäßigkeit der 
vom Vorstand getätgten Ausgaben)n

dn Entlastung des Vorstandsn
en Wahl bzwn Bestätgung der Kassenprüfern
fn Genehmigung des vom Vorstand vorzulegenden Haushaltsvoranschlags für das laufende 

Geschäfssahrn

§ 12 Die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

1n Die/der erste Vorsitzende (im Verhinderungsfall ein anderes Vorstandsmitglied) leitet die 
Mitgliederversammlungn Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestmmt die Versammlung 
eine Leitungn

2n Die Schrifleitung führt das Protokolln Bei Abwesenheit bestmmt die Versammlungsleitung 
einen Ersatzn

3n Die Versammlungsleitung bestmmt die Art der Abstmmungn Sie muss
schriflich geheim durchgeführt werden, wenn ein Dritel der bei der Abstmmung 
anwesenden stmmberechtgten Mitglieder dies beantragtn

4n Die Mitgliederversammlung ist nicht öfentlichn 
5n Die Versammlungsleitung kann Gäste zulassenn 
6n Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von der

Zahl der Erschienenen beschlussfähign
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7n Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im Allgemeinen mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen gültgen Stmmeng Stmmenthaltungen bleiben daher außer Betrachtn Zur 
Änderung der deren/Satzung (einschließlich des Vereinszwecks) ist sedoch eine Mehrheit von
drei Viertel der abgegebenen gültgen Stmmen, zur Aufösung des Vereins eine solche von 
vier Fünfel erforderlichn

8n Stmmberechtgt sind persönliche Mitglieder (natürliche Personen)n Jedes persönliche 
Mitglied hat mit Vollendung des 16n Lebenssahrs eine Stmme, die nur persönlich ausgeübt 
werden kannn Eine Stmmrechtsübertragung ist ausgeschlossenn

9n Für Wahlen gilt: Hat im ersten Wahlgang niemand die Mehrheit der abgegebenen gültgen 
Stmmen erreicht, fndet eine Stchwahl zwischen den beiden kandidierenden Mitgliedern 
stat, die die höchsten Stmmzahlen erreicht habenn

10n Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das von der 
seweiligen Versammlungsleitung und der Protokollführung zu unterzeichnen istn Es soll 
folgende Feststellungen enthalten: Ort und Zeit der Versammlung, die Person der 
Versammlungsleitung und der Protokollführung, die Namen der erschienenen Mitglieder, die
Tagesordnung, die einzelnen Abstmmungsergebnisse und die Art der Abstmmungn Bei 
Satzungsänderungen ist die zu ändernde Bestmmung anzugebenn Das Protokoll wird per E-
Mail an alle Mitglieder versandtn

     

§ 13 Nachträgliche Anträge zur Tagesordnung

1n Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der Mitgliederversammlung 
beim Vorstand schriflich beantragen, dass weitere Angelegenheiten nachträglich auf die 
Tagesordnung gesetzt werdenn Die Versammlungsleitung hat zu Beginn der  
Mitgliederversammlung die Tagesordnung entsprechend zu ergänzenn 

2n Über die Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der Mitgliederversammlung 
gestellt werden, beschließt die Mitgliederversammlungn Zur Annahme des Antrages ist eine 
Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültgen Stmmen erforderlichn 

3n Satzungsänderungen, die Aufösung des Vereins sowie die Wahl und Abberufung von 
Vorstandsmitgliedern können nur beschlossen werden, wenn die Anträge den Mitgliedern 
mit der Tagesordnung angekündigt worden sindn

§ 14 Außerordentliche Mitgliederversammlungen

Der Vorstand kann eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufenn Sie muss 
einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung 
von einem Zehntel aller Mitglieder schriflich unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom 
Vorstand verlangt wirdn Für die außerordentliche Mitgliederversammlung gelten die §§ 10, 
11, 12 und 13 entsprechendn

§ 15 Auflsung des Vereins 

1n Die Aufösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der im § 12 
festgelegten Stmmenmehrheit beschlossen werdenn Sofern die Versammlung nichts anderes
beschließt, sind die/der erste und die zweiten Vorsitzenden gemeinsam vertretungs-
berechtgte Liquidatorenn Die vorstehenden Vorschrifen gelten entsprechend für den Fall, 
dass der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliertn
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2n Bei Aufösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstgter Zwecke fällt das Vermögen 
des Vereins primär an die inklusive Theatergruppe „Familie Gassenhauer“ , die es 
unmitelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat und / oder an 
einen gemeinnützigen Verein der Kinder- und Jugendarbeitn

Die vorstehende Satzung wurde in der Mitgliederversammlung am 09n06n2022 verabschiedetn 

Aurich, 09n06n 2022


